
 

Satzung 
 

Satzung des Vereins „Freunde und 
Förderer der Villa Ichon in Bremen e. V.“ 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Freunde und 
Förderer der Villa Ichon in Bremen“. 

(2) Der Verein ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in Bremen einzutragen; nach 
Eintragung führt er den Zusatz „e. V.“ 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Bremen. 
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das 

Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Verein übernimmt die Betreuung des unter 
Denkmalschutz stehenden Hausgrundstücks 
Goetheplatz 4 (Villa Ichon) in Bremen. Er ist um 
die dauerhafte denkmalwürdige Erhaltung von 
Haus und Garten bemüht. Er besorgt Veranstal-
tungen im zentralen Versammlungsraum und in 
anderen gemeinschaftlichen Räumlichkeiten 
des Hauses. Er fördert in jeder Hinsicht den 
Zweck des Hauses als Begegnungsstätte für 
Vereinigungen, insbesondere des kulturellen 
und sozialen Lebens, die in dem Gebäude ihren 
Sitz haben. 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder des Vereins erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 

(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausschei-
den oder bei der Auflösung oder Aufhe-
bung des Vereins nicht mehr als ihre gege-
benenfalls eingezahlten Kapitalanteile und 
den Gemeinwert ihrer Einlage zurückerhal-
ten. 

(5) Der Verein darf keine Personen durch Auf-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigen. 

(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
darf das Vereinsvermögen, soweit es die 
eingezahlten Kapitaleinlagen der Mitglie-
der und den gemeinen Wert der von den 
Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen über-
steigt nur für steuerbegünstigte Zwecke 
 

 
verwendet werden (Grundsatz der Vermö-
gensbindung). Diese Voraussetzung ist 
auch erfüllt, wenn das Vereinsvermögen 
einem anderen steuerbegünstigten Verein 
oder einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts für steuerbegünstigte Zwecke 
übertragen werden soll. 

(7) Bei der Ermittlung des gemeinen Wertes 
kommt es auf die Verhältnisse zu dem Zeit-
punkt an, an dem die Sacheinlagen geleis-
tet worden sind. 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche Person wer-
den, die sich den Aufgaben des Vereins 
verbunden fühlt und den Verein in seinen 
Zielsetzungen unterstützen will. 

(2) Der Beitritt zum Verein erfolgt auf schrift-
lichen Antrag. Über die Aufnahme eines 
Mitgliedes entscheidet der Vorstand end-
gültig. 

(3) Als fördernde, außerordentliche Mitglieder 
können auch juristische Personen in die 
Vereinigung aufgenommen werden. Der 
Mitgliedsbeitrag für juristische Personen 
beträgt jeweils das 10-fache des ordentli-
chen Mitgliedsbeitrages. 
 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt 
oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten gegenüber dem Vor-
stand schriftlich zu erklären. 

(3) Mitglieder, die durch ihr Verhalten die Inte-
ressen oder das Ansehen des Vereins 
schädigen, können ausgeschlossen wer-
den. Über den Ausschluss entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit. 

(4) Mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Mit-
gliedschaft erlöschen alle Mitgliedschafts-
rechte, insbesondere jeder Anspruch an 
das Vereinsvermögen. 
 
 

§ 6 Beiträge 

Die Mitglieder haben einen Vereinsbeitrag zu 
leisten, dessen Höhe und Fälligkeit von der Mit-
gliederversammlung bestimmt wird. 

 
 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 
1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand   



 

Satzung 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung fin-
det im ersten Quartal eines jeden 2. Ge-
schäftsjahres statt. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 
er dies im Interesse des Vereins für erfor-
derlich hält. Sie muss innerhalb von 4 Wo-
chen einberufen werden, wenn mindes-
tens 1/3 der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Grundes verlangt. 

(3) Die Mitgliederversammlungen sind vom 
Vorstand durch schriftliche Einladung ein-
zuberufen. Die Einberufung muss mindes-
tens 14 Tage vor dem Termin der Ver-
sammlung erfolgen; sie muss die vom Vor-
stand festzusetzende Tagesordnung ent-
halten. Anträge zur Mitgliederversamm-
lung sind mindestens eine Woche vor der 
Versammlung dem Vorstand schriftlich 
einzureichen. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig, wenn sie ordnungsgemäß einberu-
fen worden ist. 

(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
werden grundsätzlich mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Anträge über Satzungsänderungen oder 
über die Auflösung des Vereins bedürfen 
einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Vereins. Sie bestimmt die 
Grundsätze der Arbeit des Vereins. Sie be-
schließt über alle ihr zur Beschlussfassung 
vorliegenden Anträge, insbesondere über 
- die Wahl des Vorstandes 
- die Änderung der Satzung 
- die Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen 
- die Entlastung des Vorstandes 
- die Wahl von Kassenprüfern 
- die Auflösung des Vereins. 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse 
der Mitgliederversammlungen ist ein Pro-
tokoll aufzunehmen, das von zwei Vor-
standsmitgliedern zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzen-
den, mindestens 2 stellvertretenden Vorsit-
zenden, dem Kassierer und dem Schrift-
führer. 

(2) Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich 
(§ 26 BGB). 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von 4 Jahren ge-
wählt. Er bleibt bis zur Neu- bzw. Wieder-
wahl im Amt. Wiederbestellung ist zuläs-
sig. 

§ 10 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
fällt das Vereinsvermögen an das Amt für 
Denkmalpflege der Freien Hansestadt Bre-
men mit der Auflage, es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. 

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur auf ei-
ner eigens hierzu einberufenen Mitglieder-
versammlung mit der in dieser Satzung 
vorgesehenen Mehrheit beschlossen wer-
den. 

(3) Beschlüsse über die Verwendung des Ver-
mögens bei der Auflösung des Vereins so-
wie Beschlüsse über Änderungen der Sat-
zung, die die Zwecke des Vereins und 
dessen Vermögensverwendungen betref-
fen, sind vor Inkrafttreten dem zuständigen 
Finanzamt mitzuteilen und erst nach 
dessen Genehmigung auszuführen. 

 
 
 
 

 
Stand 1996 
 
Vorsitzende: 
 Luise Scherf 
 
stellvertretende Vorsitzende: 
 Susanne Schunter-Kleemann 
 Peter Schnorrenberger 
 Hermann Jacobs 
 
Kassierer: 
 Richard Modemann 
 
Schriftführer: 
 Klaus Hübotter 
 
Anschrift: 
 Villa Ichon 
 Goetheplatz 4 
 28203 Bremen 
 
Telefon: 
 0421 - 32 79 61 
 
Konto: 
 Die Sparkasse in Bremen 
 IBAN: DE61 2905 0101 0001 0525 54 
 
Jahresbeitrag: 
 € 60,00 
 
 
 
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 
Beiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 


